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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.03.1955

Norm

ABGB §1014

ABGB §1152

Rechtssatz

Hat Unklarheit bestanden, ob die Unentgeltlichkeitsvereinbarung für den Fall der Erfolgslosigkeit eines erteilten

anwaltlichen Auftrages auch hinsichtlich der nachher erfolgten Auftragsergänzung gelten solle, so kann der

Auftraggeber schon unter dem Gesichtspunkte des § 1152 ABGB die Unentgeltlichkeit nicht für sich in Anspruch

nehmen.
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